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Warum ist ein Plastikvisier kein Ersatz für eine Mund-Nasen-Bedeckung? 

Ein Visier hält nur größere Tröpfchen auf, die beim Sprechen, Singen und Husten den Mund 

verlassen. Corona-Viren sind jedoch auch in kleineren Aerosol-Tröpfchen, die am Visier vorbei sich 

ungehindert im Raum verbreiten können. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss den gesamten Bereich 

anliegend am Gesicht umschließen – nur dann werden auch die kleineren Tröpfchen effektiv 

aufgehalten und der Schutz der Mitmenschen ist gewährleistet. 

Gleiches gilt auch, wenn die Nase aus der Bedeckung herausragt – deshalb heißt es ja auch nicht nur 

Mund-Bedeckung…   

 

Weshalb können wir nicht im Englisch-Unterricht ein Lied gemeinsam singen – für den 

Spracherwerb ist das doch förderlich? 

Für einzelne Lieder gilt dasselbe wie für Chorproben: Da hier besonders viele Aerosole ausgestoßen 

werden, ist in den Stufen grün und gelb eine Chorprobe nur im Freien unter Einhaltung eines 

Abstands von zwei Metern möglich. Bei orange und rot finden keine Chorproben statt. 

 

Ich wohne mit jemandem zusammen, der Symptome hat und getestet wird – kann ich zur Schule 

kommen? 

Solange das Ergebnis des Tests nicht vorliegt, können Sie die Schule besuchen. Erst bei einem 

positiven Ergebnis und entsprechender Einstufung ordnet das Gesundheitsamt Quarantäne an. Über 

das Einhalten der regulären Hygieneregel hinaus bitten wir dringend, auf Abstand zu den 

Mitschüler*innen und Dienstkräften zu achten. Ein Hinweis auf Ihre Situation gegenüber den 

Mitschüler*innen und Dienstkräften ist hilfreich. Vergessen Sie nicht, bei einem negativen Ergebnis 

die in Kenntnis gesetzten Mitmenschen ebenfalls zu informieren – das entspannt alle. 

 

Meine Testung ist negativ – muss ich das melden und wenn ja – wem? 

Generell sind Ihre Gesundheitsdaten zu schützen. Sollten Sie dem Sekretariat mitgeteilt haben, dass 

sie getestet werden und bis zum Testergebnis in Quarantäne sind, werden Sie in die Quarantäne-

Liste aufgenommen. Die Schule muss tagaktuell der Senatsverwaltung melden, wie viele 

Schüler*innen in Quarantäne sind. Auch die Einstufung der Schule (grün bis rot) hängt von diesen 

Zahlen ab. 

Daher ist es sehr wichtig, auch das negative Ergebnis mitzuteilen, damit die Quarantäne-Liste 

aktualisiert werden kann. 

 

Ich bin in Quarantäne – was ist mit Klausuren und anderen Leistungen? 

Bei einer angeordneten Quarantäne darf die Wohnung nicht verlassen werden. Für Klausuren ersetzt 

die Quarantäneanordnung Attest bzw. Arbeitgeberbescheinigung. Schüler*innen in Quarantäne 

werden per saLzH beschult und hier auch bewertet. 


